
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/11/25 5Ob167/86,
5Ob160/86

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1986

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z5 F1

MRG §37 Abs3

ZPO §477 Abs1 Z4 D4

Rechtssatz

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist nur gewahrt, wenn alle Mitvermieter dem Verfahren beigezogen werden und

nicht bloß als Vertreter anderer Parteien auftreten.

Entscheidungstexte

5 Ob 167/86

Entscheidungstext OGH 25.11.1986 5 Ob 167/86

5 Ob 160/86

Entscheidungstext OGH 09.12.1986 5 Ob 160/86

Beisatz: Die erst nach der Entscheidung des Rekursgerichtes im Revisionsrekurs an den OGH erklärte

Genehmigung der bisherigen Verfahrensführung kann an der Nichtigkeit nichts mehr ändern, weil eine Heilung

im Sinne des § 477 Abs 1 Z 5 StPO zur Zeit der Beschlußfassung zweiter Instanz noch nicht eingetreten war. (T1)
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